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Sehr geehrter Herr Präsident!  

Ich beantworte die an mich gerichtete schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 3915 /J der 

Abgeordneten Gerald Loacker, Kolleginnen und Kollegen wie folgt: 

Zum Interpellationsrecht halte ich fest, dass gemäß Art. 52 Abs.l B-VG der Nationalrat und 

der Bundesrat befugt sind, die Geschäftsführung der Bunderegierung zu überprüfen, deren 

Mitglieder über alle Gegenstände der Vollziehung zu befragen und alle einschlägigen 

Auskünfte zu verlangen. Das Interpellationsrecht umfasst somit Angelegenheiten der 

Vollziehung des Bundes. Damit sieht die juristische Literatur den Umfang des 

Interpellationsrechts zu anderen Bereichen der Vollziehung als abgegrenzt an. So sind nach 

Kneihs/Lienbacher (Hg), Rill-Schäffer-Kommentar Bundesverfassungsrecht, RZ 36 zu Art. 52 

B-VG Verwaltungsakte im Bereich der Selbstverwaltung „kein zulässiger Gegenstand des 

Fragerechts". Gegenstand von Interpellationen könne lediglich die Ausübung von 

diesbezüglichen Aufsichtsrechten durch den/die Bundesminister/in oder ein ihm/ihr 

weisungsabhängiges Organ sein. 

Dennoch bekenne ich mich dazu, die an mich gestellten, meiner Aufsicht unterstellten 

Versicherungsträger betreffenden Fragen im Rahmen meiner Zuständigkeit nach Möglichkeit 

und im gebotenen Umfang, innerhalb der gebotenen Zeit, zu beantworten. 
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Vorweg darf ich auch festhalten, dass sich die Beantwortung auf die Jahre 2012 bis 2018 

beschränkt. Dieser Zeitraum entspricht der Aufbewahrungsfrist von 7 Jahren gemäß § 58 der 

Weisungen für die Rechnungslegung und Rechnungsführung bei den 

Sozialversicherungsträgern und dem Hauptverband.  

Frage 1: 

Die Teilfragen 1) „Beitragsgrundlagen aus der Teilversicherung“ und 3) „Zahl der 

zugrundeliegenden Personen“ können nicht beantwortet werden. Auswertungen sind in der 

gewünschten Detailliertheit und in der zur Verfügung stehenden Zeit weder vom BMASGK 

noch vom Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger zu erbringen.  

Zu der Teilfrage 2) „Beiträge für Teilversicherte“: 

Die nachstehenden Daten wurden den Erfolgsrechnungen (Einzelnachweisung „Beiträge 

für Teilversicherte“) entnommen. 

Anmerkungen: 

Arbeitslosengeld und Notstandshilfe: Eine Trennung der Beiträge für Bezieher von 

Arbeitslosengeld und der Beiträge für Bezieher von Notstandshilfe ist nicht möglich. 

Zeitsoldaten: Das Bundesministerium für Landesverteidigung leistete erstmalig 2014 

Beiträge für Zeitsoldaten. 

Angerechnete Monate der Kindererziehung: In den Jahren 2013 und 2014 kommt es zu 

Korrekturen bei der vorläufigen Erfassung der Beiträge für die angerechneten Monate der 

Kindererziehung. Im Jahr 2014 kommt es dadurch bei der Sozialversicherungsanstalt der 

gewerblichen Wirtschaft und bei der Sozialversicherungsanstalt der Bauern zu negativen 

Beiträgen für Teilversicherte. 

Familienhospizteilzeit und Pflegeteilzeit: Zurzeit liegt für die Jahre 2017 und 2018 nur eine 

lückenhafte Erfassung aufgrund von Umstellungsschwierigkeiten auf eine neue EDV-

Applikation vor. Für diesen Zeitraum wird in Zukunft eine Nacherfassung und Berichtigung 

erfolgen.  

Aufgrund der verschiedenen gesetzlichen Regelungen im ASVG, GSVG und BSVG kommt 

es bei den einzelnen Trägern zu einer unterschiedlichen Anrechnung von 

Teilversicherungszeiten.
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Pensionsversicherungsanstalt: 
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Versicherungsanstalt für Eisenbahnen und Bergbau: 
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Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft: 

 

Sozialversicherungsanstalt der Bauern: 
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Frage 2: 

 

 

Frage 3: 

Modellrechnungen zum Einfluss der Konjunkturentwicklung auf „Beiträge für die 

Teilversicherung“ sind in der zur Verfügung stehenden Zeit nicht möglich und wären auch 

aufgrund zu tätigender Annahmen nur bedingt aussagekräftig. 
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Frage 4: 

Die Anzahl (Frage 4) und Beiträge (Frage 4a) der BVA-Krankenversicherten und PVA-

Pensionsversicherten hat sich wie folgt entwickelt. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Mag. Dr. Brigitte Zarfl 
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